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C. Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe
des Bundes

(Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprec ung
der obersten Gerichtshöfe des Bundes  - RsprEinhG   vom

19. Juni 1968   BGBl. I S. 661  )

a) Dem Gemeinsamen Senat gehören na h dem Gesetz an:
der Präsident des Bundesgerichtshofes Prof. Dr. Pfeiffer,
die Vorsitzenden der jeweils beteiligten Senate des Bun¬
desgerichtshofes.

Bei Verhinderung des Präsidenten des Bundesgeric tshofes
tritt der Vizepräsident des Bundesgerichtshofes, bei dessen
Verhinderung der im Dienstalter folgende Vorsitzende Rich¬
ter in den Gemeinsamen Senat ein.

Bei Verhinderung des Vorsitzenden eines beteiligten Se¬
nats tritt sein regelmäßiger Vertreter im Vorsitz und bei
dessen Verhinderung ein Mitglied des Senats jeweils in der
Reihenfolge des Dienstalters ein. Tritt der regelmäßige Ver¬
treter an Stelle des Vorsitzenden in den Gemeinsamen
Senat ein und ist er zugleich als Mitglied des Gemeinsamen
Senats nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes bestimmt, so tritt
für ihn als zu entsendendes Mitglied sein Vertreter ein.

b) In den Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des
Bundes werden gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 und 4
RsprEinhG für die Geschäftsjahre 1979 und 1980 entsandt:

I. Zivilsenat

II. Zivilsenat

III. Zi ilsenat

IV. Zivilsenat

V, Zivilsenat

Ric ter am Bundesgerichtshof Alff
Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof Dr. Zülch

Richter am Bundesgeri htshof Fleck
Vertreter:

Ric ter am Bundesgerichtshof Dr. Bauer

Ri hter am Bundesgerichtshof Dr. Krohn
Vertreter:
Richter am Bundesgeri htshof Lohmann

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Hoegen

Vertreter:
Richter am Bundesgerichtshof Dehner

Richter am Bundesgerichtshof
Offterdinger
Vertreter:
Richter am Bundesgerichtshof
Prof. Dr. Hagen

VI. Zivilsenat Richter am Bundesgerichtshof Dr. Steffen
Vertreter:
Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Kullmann

VII. Zivilsenat

VIII. Zi ilsenat

IX. Zivilsenat

X. Zivilsenat

1. Strafsenat

Richter am Bundesgerichtshof Dr. Girisch

Vertreter:
Richter am Bundesgerichtshof Doerry

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Hiddemann
Vertreter:
Richter am Bundesgerichtshof Merz

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Thumm
Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof Zorn

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Bruchhausen

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof Ochmann
Richter am Bundesgerichtshof Herdegen
Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Woesner

2. Strafsenat

3. Strafsenat

4. Strafsenat

5. Strafsenat

Ric ter am Bundesgerichtshof Dr. Müller

Vertreter:
Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Fritz Meyer

Richter am Bundesgerichtshof Dr. Krauth

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Gribbohm

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Dr. Spiegel -

Vertreter:
Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Knoblich

Richter am Bundesgerichtshof Schuster

Vertreter:
Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Fuhrmann

Große Senate

Zivilsachen:
Vorsitzender Richter am Bundes erichtshof
Dr. Frhr. v. Gamm
Vizepräsident des Bundesgerichtshofes Stimpel
1. Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Hoegen
2. Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Hagen

Strafsachen:
Richter am Bundesgerichtshof Herdegen
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Saiger
1. Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr, Krauth
2. Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Ruß

Kartellsenat
Richter am Bundesgerichtshof Offterdinger
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Frhr v. Gamm
1. Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Kellermann
2. Vertreter: Richter am Bundesgeric tshof Rebitzki

Dienstgericht des Bundes
Richter am Bundesgeri htshof Dr. Thumm
Vertreter: Riditer am Bundesgerichtshof Dr. Schauenburg

Senat für Notarsachen
Richter am Bundesgerichtshof Dr. Girisch
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Gribbohm

Senat für Anwaltssachen
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Dr. Vogt
Richter am Bundesgerichtshof Laufhütte
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Hürxthal

Senat für Patentanwaltssachen
Richter am Bundesgerichtshof Dr. Bruchhausen
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Girisch

Senat für Wirtschaftsprüfersachen
Richter am Bundesgerichtshof Kirchhof bis 30. 4. 1979
Ric ter am Bundesgerichtshof Dr. Engelhardt ab 1.5. 1979
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Fritz Meyer

Senat für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen
Richter am Bundesgerichtshof Kirchhof bis 30. 4. 1979
Richter am Bundesgerichtshof Dr. Engelhardt ab 1. 5. 1979
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Fritz Meyer

Ist auch der namentlich benannte Stellvertreter des zu ent¬
sendenden Richters verhindert, so tritt ein anderes Mitglied
des beteiligten Senats jeweils in der Reihenfolge des Dienst¬
alters in den Ge einsamen Senat ein.
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Geschäftsverteilungsplan
des Bundesverwaltungsgerichts

für das Geschäftsjahr 1979

A. Gesdiäitsverteilung

I. Revisionssenate

Es sind zugewiesen dem
1. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Wirtschaftsverwaltungsrechts, soweit nicht ein anderer

Senat zuständig ist,
2. des Vereins- und Versammlungsrechts,

3. des Staats ngehörigkeitsrechts,
4. des Ausländerrechts,

5. des Polizei- und Ordnungsrechts mit Ausnahme der mit den
Rechtsgebieten anderer Senate zusammenhängenden ord¬
nungsrechtlichen Streitigkeiten,

6. des Waffenrechts,

7. des Weinrechts,

dem
2. R-Senat

die Sachen aus dem Gebiet
des Dienstrechts der Beamten, der Soldaten einschließlich aller
Wehrpflichtigen, der Zivildienstpflichtigen sowie der Angehö¬
rigen des Zivilschutzkorps, soweit nicht der 6. oder der 8. R-
Senat zuständig ist, mi-t Ausnahme der beim 6. R-Senat ver¬
bleibenden Sache 6 C 56.76,
dem

3. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Lastenausgleichsrechts einschließlich der Schadensfest¬

stellungen, soweit nicht der 5. R-Senat zuständig ist,

2. des Gesetzes über Hilfsmaßnahmen für Deutsche aus der
Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands und dem sowje¬
tisch besetzten Sektor von Berlin, soweit es sich um Einrich¬
tungshilfe handelt,

3. des Reparationsschädengesetzes, so eit nicht der 5. R-Senat
zuständig ist,

4. ' des Gesundheitsverwaltungsrechts, einschließlich des Rechts
der Heil- und Heilhilfsberufe sowie des Lebensmittelrechts
und des Seuchenrechts, mit Ausnahme der beim 1. R-Senat
verbleibenden Sachen 1 C 21.72, 1 C 51.74 und 1 C 9.75,

5. des Rechts der Land- und Forstwirtschaft einschließlich För¬
derungsmaßnahmen,

6. des Jagd- und Fischereirechts,

7. des Währungs- und Umstellungsrechts,

dem
4. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Bau- und Bodenrechts einschließlich des Garagenrechts,'

des Bodenreformrechts sowie der Gewerbeordnung und des
Immissionsschutzrechts, soweit das Schwergewicht auf der
Anwendung baurechtlicher Vorschriften liegt, jedoch aus¬
schließlich des Rechts der Baugebühren,

2. des Straßen- und Wegerechts mit Ausnahme von Streitig¬
eiten über nicht anliegerbezogene Sondernutzungen,

3. des Rechts der Anlegung und des Betriebes von Flugplätzen
(§§ 6 ff. des Luftverkehrsgesetzes),

4. des Ersclrließungs- und des Erschließungsbeitragsrechts,

5. des Rechts der landwirtschaftlichen Siedlung und des Heim¬
stättenrechts,

6. des Kleingartenrechts,
7. des Wasser- und Deichrechts einschließlich des Baues von

Wasserstraßen,

8. des Bergrechts,

9. des Ordnungsrechts, soweit es mit den vorstehenden Rechts¬
gebieten zusammenhängt,

dem
5. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Fürsorgerechts einschließlich der Tuberkulosehilfe für

den öffentlichen Dienst,

2. der Kriegsopferfürsorge,
3. der Ausbildungs-, Graduierten- und Berufsbildungsförde¬

rung,

4. des Schwerbehindertenrechts,
5. des Mutterschutzrechts,

6. des Jugendhilfe- und Jügendschutzrechts, ausgenommen das
Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften
(1. R-Senat Nr. 5),

7. des Heimkehrer- und Kriegsgefangenenentschädigungs¬
rechts,

8. des Besatzungsschädenrechts,

9. des Währungsausgleichs- und Altsparerrechts,

10. des Lastenausgleichsrechts einschließlich Schadensfeststel¬
lungen, so eit sie allein die Gewährung oder Entziehung
(Rücknahme, Widerruf, Verrechnung) von Kriegsschaden¬
rente, Eingliederungsdarlehen, Wohnraumhilfe und sonstige
Förderungsmaßnahmen betreffen, sowie Ausschließung von
der Schadensfeststellung und von Ausgleichsleistungen,

11. des Gesetzes über Hilfsmaßnahmen für Deutsche aus der
Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands und dem sowje¬
tisch besetzten Sektor von Berlin, soweit es sich um Bei¬
hilfe zum Lebensunterhalt und um Eingliederungsdarlehen
handelt,

12. des Reparationsschädengesetzes, soweit sie Kriegsschaden¬
rente und Aufbaudarlehen betreffen (sonst 3. R-Senat),

13. des Allgemeinen Kriegsfolgen esetzes,
14. des Sachleistungsrechts,
15. des Flurbereinigungsrechts und des ländlichen Grund¬

stücksverkehrs,

16. des Rechts der freien Berufe, des Hand erksrechts und des
Kammerrechts,

dem
6. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Beamten und

der Soldaten einschließlich aller  ehrpflichtigen, soweit
nicht der 8. R-Senat zuständig ist, der Zivildienstpflichtigen
und der Angehörigen des Zivilschutzkorps,

2. der beamten- und soldatenrechtlichen Nebengebiete (Bei-
hilfferecht, Reise- und Umzugskostenrecht, Trennungsgeld,
Rechte aus dem Gesetz zu Artikel 131 GG),

3. des Rechts der Kriegsdienstverweigerung,
4. des Personalvertretungsrechts und des Richtervertretungs¬

rechts,

dem

f. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten

1. des Wirtschaftsver altungsrechts in folgenden Bereichen:
a) das Recht der Verkehrs irtschaft,
b) das Recht des Außenhandels,
c) das Recht des Interzonenhandels,
d) das Recht der Ernährungswirtschaft, '

ausgenommen das Milch- und Fettgesetz (3. R-Senat),

e) das Preisrecht mit Ausnahme des Mietpreisrechts
(8. R-Senat),

f) Förderungsmaßnahmen zugunsten der gewerblichen
Wirtschaft sowie Gasölbetriebsbeihilfe,

2. des Atomrechts,

3. des Abfallbeseitigungsrechts,
4. des Immissionsschutzrechts, soweit nicht das Sch ergewicht

bei Materien liegt, die einem anderen Senat zugewiesen
sind,

5. des Straßenverkehrsrechts sowie von Streitigkeiten über
nicht anliegerbezogene Straßen-Sondernutzungen,

6. des Postrechts,
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7. des Rundfunkrechts einschließlich des Rechts der Rundfunk¬
anstalten,

8. des Filmrechts einschließlich des Filmförderungsrechts,

9. des Presserechts,

10. des Namensrechts,

11. des Schul- und Hochschulrechts,

12. des Kommunalrechts,

13. des Rechts der Wasser- und Bodenverbände,

14. des Wahlrechts,

15. des Abgabenrechts, soweit nicht ein Sachzusammenhang
mit einem Rechtsgebiet besteht, für das ein anderer Senat
zuständig ist,

16. des Prüfungsrechts, abgesehen von Laufbahnprüfungen für
Beamte, aber einschließlich der ersten und z eiten juristi¬
schen Staatsprüfung,

17. des Ordnungsrechts, soweit es mit den vorstehenden
Rechtsgebieten zusammenhängt,

18. Sachen, die nicht einem anderen Senat zugewiesen sind,

die Sachen aus den Gebieten
1. des Wehrpflichtrechts und des Zivildienstrechts, soweit es

um die Heranziehung zum und die Entlassung aus dem
Dienstverhältnis geht, einschließlich des Rechts der Unter¬
haltssicherung und des Arbeitsplatzschutzes,

2. des Wiedergutmachungsrechts,

3. des Rechts der Vertriebenen, der Sowjetzonenflüchtlinge
und der politischen Häftlinge,

4. des Rechts der Förderung des Wohnungsbaues, des sonsti¬
gen Wohnungs- und des Mietpreisrechts einschließlich des
Wohngeldes.

Schlußbestimmungen

1. Gelangt eine Revisionssache erneut an das Bundes erwal¬
tungsgericht, so entscheidet der jetzt sachlich zuständige
Senat. Das gilt auch für bereits anhängige Sachen sowie für
Besch erden und Wiederaufnahmeverfahren.

2. Für Streitsachen aus den Gebieten des Prozeß- und Voll¬
streckungsrechts ist der Senat zuständig, der nach dem Ge¬
schäftsverteilungsplan für die Entscheidung über das zu¬
grundeliegende sachliche Rechtsgebiet zuständig ist.

3. Für die im Gesetz über das Bundes erfassungsgericht vorge¬
sehene Äußerung ist der Senat zuständig, der nach der Ge¬

schäftsverteilung im Falle einer Revisionseinlegung zur Ent¬
scheidung über die Sache zuständig wäre.

4. Kommen für den in der Revisionsinstanz noch streitigen
Teil eines Rechtsstreites entscheidend auch Fragen aus einem
Rechtsgebiet in Betracht, für das nicht der Senat, bei dem
die Sache anhängig ist und vor den sie nach dem Geschäfts¬

erteilungsplan gehört, sondern ein anderer Senat zuständig
ist, so kann, wenn dies aus besonderen Gründen zweck¬
mäßig erscheint, die Sache an diesen Senat mit dessen Zu¬
stimmung abgegeben werden.

II. Disziplinarsenate

Es sind zugewiesen dem
1. D-Senat

alle Beamtendisziplinarsachen mit Ausnahme der Wiederauf¬
nahmeverfahren insoweit, als er in den früheren Verfahren
eine Entscheidung   gleich welcher Art   getroffen hat,

dem
2. D-Senat

die Wiederaufnahmesachen insoweit, als der 1. D-Senat in de 
früheren Verfahren eine Entscheidung   gleich welcher Art  
getroffen hat.

III. Wehrdienstsenate
c

1. Es sind zugewiesen dem

1. WD-Senat

die Verfahren nach der Wehrbeschwerdeordnung,
dem

2. WD-Senat

die Verfahren nach der Wehrdisziplinarordnung.
2. In Wiederaufnahmeverfahren entscheidet

der 1. WD-Senat, wenn der 2. WD-Senat,
der 2. WD-Senat, wenn der 1. WD-Senat
in dem früheren Verfahren eine Entscheidung   gleich wel¬
cher Art   getroffen hat. Entscheidungen aus der Zeit vor
Errichtung des 2. WD-Senats gelten als Entscheidungen des
1. WD-Senats.

IV. Großer Senat
(nachrichtlich) t

Die Zuständigkeit des Großen Senats ergibt sich aus § 11 der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).

B. Besetzung

I. Revisionssenate 4. R-Senat

1. R-Senat Vorsitzender Richter Oppenheimer

Vorsitzender Richter Dr. Heinrich Richter Isendahl

Richter Dr. Paul Richter Prof. Dr. Weyreuther

Richterin Dr. Eckstein Richter Dr. Korbmacher

Richter Prof. Dr. Barbey Ric ter Prof. Dr. Schlichter

Ri  ter Dr. Dickersbusch Richter Dr. Niehues

Richter Meyer 5. R-Senat

2. R-Senat Vorsitzender Richter Kellner

Vorsitzender Richter Niedermaier Richter Dr. Fink

Richter Dr. de Chapeaurouge Richter Rochlitz

Richter Dr. Idel Richter Dr. Schwarz

Richter Wetzel (zugleich 2. D-Senat) Richter Rotter

Richterin Dr. Franke (zugleich 6. R-Senat) Richter Bermel

Richter Dr. Gutmann 6. R-Senat

3. R-Senat Präsident Prof. Dr. Fürst

Vorsitzender Richter Prof. Dr. Dodenhoff Richter T)r. Bec er

Richter Sigulla Richter Fischer

Richter Dr. Messerschmidt Ric ter Janzen (zugleich 1. und 2. D-Senat)

Richter Fandre Riehterin Dr. Franke (zugleich 2. R-Senat)

Richter Schäfer Richter Dr. Schinkel (zugleich 2. D-Senat)

Richterin Schmidt Richter Nettesheim
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Vizepräsident
Richter
Ric ter
Richter
Richter
Richter

7. R-Senat

Prof. Dr. Sendler

Dr. Zehner

Klamroth
Willberg
Kreiling
Dr. Franßen

Ric ter Dr. Knorr
Ric ter Nast-Kolb

2. WD-Senat

Vorsitzender Ric ter Dr. Glöckner
Richter Dr. Leußer
Richter Dr. Knac stedt
Richter Dr. Ehrl

Vorsitzender Ric ter
Richter
Richter
Ric ter

Ric ter

8. R-Senat

Arndt (zugleich 2. D-Senat)

Maetzel
Türke
Noac 

Lotz

2. Ehrenamtliche Ric ter

Die ehrenamtli hen Richter der Wehrdienstsenate werden
nach Maßgabe der §§73 und 68 Wehrdisziplinarordnung be¬
rufen.

IV. Großer Senat

II. Disziplinarse ate
Mitglied kraft Amtes

Der Präsident des Bundesver altungsgeric ts als Vorsitzender

1.  i hter

1. D-Senat

Vorsitzender Richter Prof. Dr. Gütz ow

Lange
Janzen
(zugleic  2. D-Senat, 6. R-Senat und
zeitweiliges Mitglied der WD-Senate)

Dr. Hartmann
(zugleich 2. D-Senat und zeitweiliges
Mitglied der WD-Senate)

2. D - S e n a t ,

Arndt
(zugleich 8. R-Senate)
Janzen
(zugleich 1. D-Senat, 6. R-Senat und
zeitweiliges Mitglied der WD-Senate)

Dr. Hartmann
(zugleic  1. D-Senat und zeitweiliges
Mitglied der WD-Senate)

Wetzel
(zugleich 2. R-Senat)
Dr. Sc inkel
(zugleich 6. R-Senat)

2. Ehrenamtliche Richter

Die ehrenamtlichen Richter der Disziplinarsenate werden
nach Maßgabe der §§ 49, 55 BDO an Hand der im Auslosungs¬
verfahren bei den Senaten gebildeten Jahreslisten berufen.

Für die ab 1. Mai 1957 eingeleiteten förmlichen Disziplinar¬
verfahren gegen Beamte und Ruhestandsbeamte aus dem
Dienstbereich der Landespostdirektion Berlin, der Zoll- und
Verbrauchssteuerverwaltung einschließlich der Monopolver¬
waltung für Branntwein und des Devisenüberwachungs¬
dienstes sowie der Sondervermögens- und Bauverwaltung der
Oberfinanzdirektion Berlin (§ 1 des Gesetzes zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der in den einzelnen Verwaltungszweigen
des Landes Berlin beschäftigten Personen vom 26. April 1957

BGBl. I S. 397  , geändert durch Gesetz vom 20. Juli 1967
BGBl. I S. 725, 744  ) wird im Auslosungsverführen eine

gemeinsame Beisitzerliste gebildet und von einem Beamten
des gehobenen Die stes geführt; aus ihr ziehen die Disziplinar¬
senate in der Reihenfolge ihres Bedarfs die ehrenamtlichen
Richter nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Gesetzesvor¬
schriften heran.

Die ehrenamtlic en Richter werden von dem Vorsitzenden
des 2. D-Senats und de  stellvertretenden Vorsitzen en des
1. D-Senats ausgelost.

III. Wehrdienstsenate

1. Richter

1. WD-Senat

Saalmann
Dr. S hweiger
Seide

Vorsitzender Richter
Richter
Ric ter

Vorsitzender Richter

Richter

Ric ter

Richter

Richter

Ric ter
Richter

c
Richter

Vertreter

Der jeweilige allgemeine Vertreter des Präsidenten

Bestellte Mitglieder für die Geschäftsjahre 1979 und 1980

Vizepräsident
Vorsitzender  ichter
Vorsitzender Richter
Richter
Richter
Richter

Vorsitzender Richter
Richter
Richter
Richter
Richter
Richter

Prof. Dr. Sendler

Prof. Dr. Gützko 

Niedermaier
Dr.  orbmacher

Sigulla
Prof. Dr. Barbey

Vertreter

Arndt
Dr. Becker

Dr. Idel
Türke
Prof. Dr. Weyreuther

Dr. Sc weiger

V. Gemeinsamer Senat
der obersten Gerichtshöfe des Bundes

1. Mitglieder kraft Amtes

a) der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts

b) die Vorsitzenden der beteiligten Senate des Bundesverwal¬
tungsgerichts

Bei Verhinderung des Präsidenten tritt sein Vertreter im Gro¬
ßen Senat, bei Verhinderung des Vorsitzenden eines beteilig¬
ten Senats sein Vertreter im Vorsitz an seine Stelle.

2. Mitglieder durc  Entsendung
für die Geschäftsjahre 1979 und 1980

Senat Mitglied 1. Vertreter 2. Vertreter

Richter Richter Richter

1. R Prof. Dr. Barbey Dr. Eckstein Dr. Dickersbac 

2. R Dr. de Chapeau¬
rouge

Dr. Idel Wetzel

3. R Sigulla Dr. Messer¬
s hmidt

Fandre

4. R Prof. Dr. Wey¬
reuther

Dr. Korbmacher Isendahl

5. R Dr. Fink Rochlitz Dr. Schwarz

6. R Dr. Becker Fisc er Dr. Franke

7. R Dr. Zehner Kl mroth Willberg
8. R Maetzel Türke Noack

l.D Janzen Dr. Hartmann

2. D Janzen Dr. Hartmann

1. WD Dr. S  weiger Seide Nast-Kolb

2. WD Dr. Leußer Dr. Knackstedt Dr. Ehrl

Großer Prof.
Senat Dr. Gützko Niedermaier Dr. Korbmacher



16  

7. des Rundfunkrechts einschließlich des Rechts der Rundfunk¬
anstalten,

8. des Filmrechts einschließlich des Filmförderungsrechts,

9. des Presserechts,

10. des Namensrechts,

11. des Schul- und Hochschulrechts,

12. des Kommunalrechts,

13. des Rechts der Wasser- und Bodenverbände,

14. des Wahlrechts,

15. des Abgabenrechts, soweit nicht ein Sachzusammenhang
mit einem Rechtsgebiet besteht, für das ein anderer Senat
zuständig ist,

16. des Prüfungsrechts, abgesehen von Laufbahnprüfungen für
Beamte, aber einschließlich der ersten und z eiten juristi¬
schen Staatsprüfung,

17. des Ordnungsrechts, soweit es mit den vorstehenden
Rechtsgebieten zusammenhängt,

18. Sachen, die nicht einem anderen Senat zugewiesen sind,

die Sachen aus den Gebieten
1. des Wehrpflichtrechts und des Zivildienstrechts, soweit es

um die Heranziehung zum und die Entlassung aus dem
Dienstverhältnis geht, einschließlich des Rechts der Unter¬
haltssicherung und des Arbeitsplatzschutzes,

2. des Wiedergutmachungsrechts,

3. des Rechts der Vertriebenen, der Sowjetzonenflüchtlinge
und der politischen Häftlinge,

4. des Rechts der Förderung des Wohnungsbaues, des sonsti¬
gen Wohnungs- und des Mietpreisrechts einschließlich des
Wohngeldes.

Schlußbestimmungen

1. Gelangt eine Revisionssache erneut an das Bundes erwal¬
tungsgericht, so entscheidet der jetzt sachlich zuständige
Senat. Das gilt auch für bereits anhängige Sachen sowie für
Besch erden und Wiederaufnahmeverfahren.

2. Für Streitsachen aus den Gebieten des Prozeß- und Voll¬
streckungsrechts ist der Senat zuständig, der nach dem Ge¬
schäftsverteilungsplan für die Entscheidung über das zu¬
grundeliegende sachliche Rechtsgebiet zuständig ist.

3. Für die im Gesetz über das Bundes erfassungsgericht vorge¬
sehene Äußerung ist der Senat zuständig, der nach der Ge¬

schäftsverteilung im Falle einer Revisionseinlegung zur Ent¬
scheidung über die Sache zuständig wäre.

4. Kommen für den in der Revisionsinstanz noch streitigen
Teil eines Rechtsstreites entscheidend auch Fragen aus einem
Rechtsgebiet in Betracht, für das nicht der Senat, bei dem
die Sache anhängig ist und vor den sie nach dem Geschäfts¬

erteilungsplan gehört, sondern ein anderer Senat zuständig
ist, so kann, wenn dies aus besonderen Gründen zweck¬
mäßig erscheint, die Sache an diesen Senat mit dessen Zu¬
stimmung abgegeben werden.

II. Disziplinarsenate

Es sind zugewiesen dem
1. D-Senat

alle Beamtendisziplinarsachen mit Ausnahme der Wiederauf¬
nahmeverfahren insoweit, als er in den früheren Verfahren
eine Entscheidung   gleich welcher Art   getroffen hat,

dem
2. D-Senat

die Wiederaufnahmesachen insoweit, als der 1. D-Senat in de 
früheren Verfahren eine Entscheidung   gleich welcher Art  
getroffen hat.

III. Wehrdienstsenate
c

1. Es sind zugewiesen dem

1. WD-Senat

die Verfahren nach der Wehrbeschwerdeordnung,
dem

2. WD-Senat

die Verfahren nach der Wehrdisziplinarordnung.
2. In Wiederaufnahmeverfahren entscheidet

der 1. WD-Senat, wenn der 2. WD-Senat,
der 2. WD-Senat, wenn der 1. WD-Senat
in dem früheren Verfahren eine Entscheidung   gleich wel¬
cher Art   getroffen hat. Entscheidungen aus der Zeit vor
Errichtung des 2. WD-Senats gelten als Entscheidungen des
1. WD-Senats.

IV. Großer Senat
(nachrichtlich) t

Die Zuständigkeit des Großen Senats ergibt sich aus § 11 der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).

B. Besetzung

I. Revisionssenate 4. R-Senat

1. R-Senat Vorsitzender Richter Oppenheimer

Vorsitzender Richter Dr. Heinrich Richter Isendahl

Richter Dr. Paul Richter Prof. Dr. Weyreuther

Richterin Dr. Eckstein Richter Dr. Korbmacher

Richter Prof. Dr. Barbey Ric ter Prof. Dr. Schlichter

Ri  ter Dr. Dickersbusch Richter Dr. Niehues

Richter Meyer 5. R-Senat

2. R-Senat Vorsitzender Richter Kellner

Vorsitzender Richter Niedermaier Richter Dr. Fink

Richter Dr. de Chapeaurouge Richter Rochlitz

Richter Dr. Idel Richter Dr. Schwarz

Richter Wetzel (zugleich 2. D-Senat) Richter Rotter

Richterin Dr. Franke (zugleich 6. R-Senat) Richter Bermel

Richter Dr. Gutmann 6. R-Senat

3. R-Senat Präsident Prof. Dr. Fürst

Vorsitzender Richter Prof. Dr. Dodenhoff Richter T)r. Bec er

Richter Sigulla Richter Fischer

Richter Dr. Messerschmidt Ric ter Janzen (zugleich 1. und 2. D-Senat)

Richter Fandre Riehterin Dr. Franke (zugleich 2. R-Senat)

Richter Schäfer Richter Dr. Schinkel (zugleich 2. D-Senat)

Richterin Schmidt Richter Nettesheim
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Vizepräsident
Richter
Ric ter
Richter
Richter
Richter

7. R-Senat

Prof. Dr. Sendler

Dr. Zehner

Klamroth
Willberg
Kreiling
Dr. Franßen

Ric ter Dr. Knorr
Ric ter Nast-Kolb

2. WD-Senat

Vorsitzender Ric ter Dr. Glöckner
Richter Dr. Leußer
Richter Dr. Knac stedt
Richter Dr. Ehrl

Vorsitzender Ric ter
Richter
Richter
Ric ter

Ric ter

8. R-Senat

Arndt (zugleich 2. D-Senat)

Maetzel
Türke
Noac 

Lotz

2. Ehrenamtliche Ric ter

Die ehrenamtli hen Richter der Wehrdienstsenate werden
nach Maßgabe der §§73 und 68 Wehrdisziplinarordnung be¬
rufen.

IV. Großer Senat

II. Disziplinarse ate
Mitglied kraft Amtes

Der Präsident des Bundesver altungsgeric ts als Vorsitzender

1.  i hter

1. D-Senat

Vorsitzender Richter Prof. Dr. Gütz ow

Lange
Janzen
(zugleic  2. D-Senat, 6. R-Senat und
zeitweiliges Mitglied der WD-Senate)

Dr. Hartmann
(zugleich 2. D-Senat und zeitweiliges
Mitglied der WD-Senate)

2. D - S e n a t ,

Arndt
(zugleich 8. R-Senate)
Janzen
(zugleich 1. D-Senat, 6. R-Senat und
zeitweiliges Mitglied der WD-Senate)

Dr. Hartmann
(zugleic  1. D-Senat und zeitweiliges
Mitglied der WD-Senate)

Wetzel
(zugleich 2. R-Senat)
Dr. Sc inkel
(zugleich 6. R-Senat)

2. Ehrenamtliche Richter

Die ehrenamtlichen Richter der Disziplinarsenate werden
nach Maßgabe der §§ 49, 55 BDO an Hand der im Auslosungs¬
verfahren bei den Senaten gebildeten Jahreslisten berufen.

Für die ab 1. Mai 1957 eingeleiteten förmlichen Disziplinar¬
verfahren gegen Beamte und Ruhestandsbeamte aus dem
Dienstbereich der Landespostdirektion Berlin, der Zoll- und
Verbrauchssteuerverwaltung einschließlich der Monopolver¬
waltung für Branntwein und des Devisenüberwachungs¬
dienstes sowie der Sondervermögens- und Bauverwaltung der
Oberfinanzdirektion Berlin (§ 1 des Gesetzes zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der in den einzelnen Verwaltungszweigen
des Landes Berlin beschäftigten Personen vom 26. April 1957

BGBl. I S. 397  , geändert durch Gesetz vom 20. Juli 1967
BGBl. I S. 725, 744  ) wird im Auslosungsverführen eine

gemeinsame Beisitzerliste gebildet und von einem Beamten
des gehobenen Die stes geführt; aus ihr ziehen die Disziplinar¬
senate in der Reihenfolge ihres Bedarfs die ehrenamtlichen
Richter nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Gesetzesvor¬
schriften heran.

Die ehrenamtlic en Richter werden von dem Vorsitzenden
des 2. D-Senats und de  stellvertretenden Vorsitzen en des
1. D-Senats ausgelost.

III. Wehrdienstsenate

1. Richter

1. WD-Senat

Saalmann
Dr. S hweiger
Seide

Vorsitzender Richter
Richter
Ric ter

Vorsitzender Richter

Richter

Ric ter

Richter

Richter

Ric ter
Richter

c
Richter

Vertreter

Der jeweilige allgemeine Vertreter des Präsidenten

Bestellte Mitglieder für die Geschäftsjahre 1979 und 1980

Vizepräsident
Vorsitzender  ichter
Vorsitzender Richter
Richter
Richter
Richter

Vorsitzender Richter
Richter
Richter
Richter
Richter
Richter

Prof. Dr. Sendler

Prof. Dr. Gützko 

Niedermaier
Dr.  orbmacher

Sigulla
Prof. Dr. Barbey

Vertreter

Arndt
Dr. Becker

Dr. Idel
Türke
Prof. Dr. Weyreuther

Dr. Sc weiger

V. Gemeinsamer Senat
der obersten Gerichtshöfe des Bundes

1. Mitglieder kraft Amtes

a) der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts

b) die Vorsitzenden der beteiligten Senate des Bundesverwal¬
tungsgerichts

Bei Verhinderung des Präsidenten tritt sein Vertreter im Gro¬
ßen Senat, bei Verhinderung des Vorsitzenden eines beteilig¬
ten Senats sein Vertreter im Vorsitz an seine Stelle.

2. Mitglieder durc  Entsendung
für die Geschäftsjahre 1979 und 1980

Senat Mitglied 1. Vertreter 2. Vertreter

Richter Richter Richter

1. R Prof. Dr. Barbey Dr. Eckstein Dr. Dickersbac 

2. R Dr. de Chapeau¬
rouge

Dr. Idel Wetzel

3. R Sigulla Dr. Messer¬
s hmidt

Fandre

4. R Prof. Dr. Wey¬
reuther

Dr. Korbmacher Isendahl

5. R Dr. Fink Rochlitz Dr. Schwarz

6. R Dr. Becker Fisc er Dr. Franke

7. R Dr. Zehner Kl mroth Willberg
8. R Maetzel Türke Noack

l.D Janzen Dr. Hartmann

2. D Janzen Dr. Hartmann

1. WD Dr. S  weiger Seide Nast-Kolb

2. WD Dr. Leußer Dr. Knackstedt Dr. Ehrl

Großer Prof.
Senat Dr. Gützko Niedermaier Dr. Korbmacher
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C. Zugehörigkeit zu mehreren Senaten
und Vertretung

I. Zugehörigkeit zu mehreren Senaten

Die Tätigkeit im Gemeinsamen Senat der obersten Gerichts¬
höfe des Bundes geht der Tätigkeit am Bundesverwaltungs¬
gericht, die Tätigkeit im Großen Senat jeder sonstigen Tätig¬
keit vor.

II. Vertretung der Vorsitzenden

Soweit keine Sonderregelung getroffen ist, werden die
dienstältesten Beisitzer zu stellvertretenden Vorsitzenden be¬
stellt.

Bei Verhinderung aller Mitglieder eines Senats gilt für die
Vertretung des Vorsitzenden die Regelung zu Nummer III ent¬
sprec end.

III. Vertretung der Beisitzer

1. Die beisitzenden Richter vertreten sich innerhalb der Senate
gemäß der nach § 4 V GO in Verbindung mit § 21g GVG
zu treffen en Anordnung. Im übrigen vertreten, beginnend
mit dem dienstjüngsten Beisitzer:
a) bei den Revisionssenaten sic  ge enseitig

die Beisitzer des 1. und 4. Senats,
die Beisitzer des 2. und 6. Senats,

ausgenommen in Verfahren aus dem Recht der
Kriegsdienstver eigerung, in denen die Beisitzer des
6. Senats durch die Beisitzer des 8. Senats vertreten
werden,

die Beisitzer des 3, und 5. Senats,
die Beisitzer des 7. und 8. Senats,

b) bei den Disziplinarsenaten
die Beisitzer des 1. und 2. Senats sic  gegenseitig,

e) bei den Wehrdienstsen ten - /
die Beisitzer des 1. und 2. Senats sidi gegenseitig.

2. Die Vertretung der beisitzenden Richter von Senat zu Senat
beginnt am 1. Janu r 1979 mit dem dienstjüngsten Beisitzer

und setzt sidi in der Reihenfolge des Dienstalters fort. Ist
der hiernach berufene Vertreter verhindert, so tritt der
nächste an seine Stelle. Der Verhinderte hat die Vertretung
beim nächsten Vertretungsfall nicht nachzuholen.
Soweit über Ziffer la und b hinaus in den Revisions- und
Disziplinarsenaten eine Vertretung erforderlich wird, wer¬
den alle Richter von allen beisitzenden Richtern dieser
Senate, beginnend mit dem dienstjüngsten und fortlaufend
in der Reihenfolge des Dienstalters, vertreten.

3. Für den Fall der Verhinderung der Mitglieder der Wehr¬
dienstsenate und ihrer regelmäßigen Vertreter (§ 73 Abs. 2
Satz 4 Wehrdisziplinarordnung) werden die Richter Janzen
und Dr. Hartmann zu zeitweiligen Mitgliedern der Wehr¬
dienstsenate bestellt. Sie vertreten die verhinderten Mit¬
glieder der Wehrdienstsenate in der angegebenen Reihen¬
folge nach der Folge der Verhinderungsfälle je eils läng¬
stens für die Dauer einer Sitzungsperiode. Ist der hiernach  
berufene Vertreter verhindert, so tritt der nächste mit der
Maßgabe an seine Stelle, daß der Verhinderte dessen näch¬
sten Vertretungsfall übernimmt.

4. Wird eine Vertretung unter den Senaten erforderlich, so
wird der Vertreter auf Anforderung des Vorsitzenden des eine
Vertretung benötigenden Senats vom Vorsitzenden des ver¬
tretenden Senats nach Maßg be des Geschäftsverteilungs¬
planes benannt. Die Feststellung der richtigen Besetzung
des aufnehmenden Senats bleibt durch diese Regelung un¬
berührt.

IV. Vertretung im Großen Senat

Bei Verhinderung des Vorsitzenden tritt dessen Vertreter
ein. Die stellvertretenden Mitglieder werden nach der Reihen¬
folge ihres Dienstalters zur Vertretung herangezogen. Bei
Vorsitzenden Richtern ist ihr Dienstalter als Mitglied des Bun¬
desverwaltungsgeric ts maßgebend. Das dienstjüngste Mitglied
hat den ersten Vertretungsfall, das im Dienstalter folgende
Mitglied den nächsten Vertretungsfall usw. wahrzunehmen.
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Geschäftsverteilungsplan
des Bundesfinanzhofs

für das Geschäftsjahr 1979

A. Sachliche Zuständigkeit der Senate

I. Senat

1. Körperschaftsteuer,

2. Einkommensteuer, soweit es sich handelt um Einkünfte aus
Gewerbebetrieb natürlicher Personen mit den Anfangs¬
buchstaben M bis Z,

3. Einkommensteuer (einschließlich Steuerabzug vom Kapital¬
ertrag und Lohnsteuer) von natürlichen Personen und ein¬
heitliche Ge innfeststellung im Sinne des § 215 AO a.F.
sowie gesonderte Feststellung im Sinne des § 6 der Ver¬
ordnung über die Zuständigkeit im Besteuerungsverfahren
vom 3. Januar 1944 (RGBl. I S. 11) und gesonderte Fest¬
stellung im Sinne des § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a und b
AO 1977, soweit es sich um Fälle der beschränkten Steuer¬
flicht und um Fragen des Außensteuergesetzes und der

Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen handelt und
wenn die sich daraus ergebenden Fragen allein oder über¬
wiegend zu beurteilen sind. Stehen andere Rechtsfragen
von allgemeiner Bedeutung im Vordergrund,, so ist der
sonst nach dem Geschäftsverteilungsplan zuständige Senat
zuständig,

4. Einheitliche Ge innfeststellung im Sinne des § 215 AO a.F.
und gesonderte Feststellung im Sinne des § 180 Abs. 1 Nr. 2
Buchstabe a AO 1977, soweit es sich handelt um Einkünfte
aus Gewerbebetrieb von Personengesellschaften mit den
Anfangsbuchstaben N bis Z,

5. Gewerbesteuer in den Fällen der Nummern 1 bis 4,

6. Steuerabzug vom Kapitalertrag (einschließlich Pausch¬
steuer nach § 6 Abs. 2 (§ 5 Abs. 2 ab 1. Januar 1977) des
Gesetzes über steuerrechtliche Maßnahmen bei Erhöhung
des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln und bei Über¬
lassung von eigenen Aktien an Arbeitnehmer) in den Fäl¬
len der Nummer 1,

7. Zerlegung der Kör ersc aftsteuer,

8. Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflic tigen nach § 50a
EStG,

9. Gesonderte Festst llu g im Sinne des § 55 Abs. 5 EStG in
Verbindung mit -§ 179 Abs. 1 AO 197 , in den Fällen d r
Nummern 1, 2 und 4,

10. Gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nac 
§ 18 Außensteuergesetz.

II. Senat

1. Erbschaft- und Schenkungsteuer,
2. Grunderwerbsteuer,

• 3. Kapitalverkehrsteuern,

a) Gesellschaftsteuer,
b) Wertpapiersteuer,
c) Börsenumsatzsteuer,

4. Kraftfahrzeugsteuer,

5. Rennwett- und Lotteriesteuer,

6. Versicherungsteuer,

7. Feuerschutzsteuer,

8. Wechselsteuer,

9. Rentenbankgrundschuldensachen,
19. Ostmarkumtauschabgabe (Berlin),
11. Umstellung und Erstattung von Reichssteuern aus der Zeit

vor dem 8. Mai 1945 (Berlin),
12. Spielbankabgabe,

13. Vergnügungsteuer,
14. Hundesteuer.

III. Senat

1. Einheitsbewertung und Bodenschätzung,

2. Vermögensteuer,

3. Grundsteuer,

4. Lastenausgleichs bgaben,
5. Landwirtschaftskammerbeiträge, Landwirtschaftskammer¬

umlagen, Landwirtschaftskammerabgaben nach l ndes¬
gesetzlichen Vorschriften,

6. a) Beförderungsteuer,
b) Straßengüterverkehrsteuer,

7. Investitionszulagen.

IV. Senat

1. Einkommensteuer, soweit es sich handelt um
a) Einkünfte  us Land- und Forstwirtschaft
b) Einkünfte aus selbständiger Arbeit,

2. Einkommensteuer, soweit es sich handelt um Einkünfte
aus Gewerbebetrieb für natürliche Personen mit den An¬
fangsbuchstaben A bis C,

3. Einheitliche Gewinnfeststellung im Sinne des § 215 AO a.F.
und gesonderte Feststellung im Sinne des § 180 Abs. 1
Nr.' 2 Buchstabe a AO 1977, soweit es sich handelt um Ein¬
künfte
a) aus Land- und Forst irtschaft und aus selbständiger

Arbeit für alle Personengesellschaften,
b) aus Gewerbebetrieb nur für Personengesellschaften mit

den Anfangsbuchstaben A bis M,
4. Gesonderte Feststellung im Sinne des § 6 der Verordnung

über die Zuständigkeit im Besteuerungsverfahren vom
3. Januar 1944 (RBl. 1944 S. 11) und gesonderte Feststel¬
lung im Sinne des § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b AO 1977,

5. Gewerbesteuer in den Fällen zu Nummer 2 bis 4,

6. Zerlegung der Einkommensteuer,
7. Gesonderte Feststellung im Sinne des § 55 Abs. 5 EStG in

Verbindung mit § 179 Abs. 1 AO 1977
a) in den Fällen der Nummern 1, 2, 3 und 4
b) mit Anträgen gemäß § 55 Abs. 5 EStG in anderen als

den unter Buchstabe a aufgeführten Fällen, soweit nicht
der I. oder der VIII. Senat zuständig ist.

V. Senat

1. Umsatzsteuer ausschließlich der Ausgleichsteuer und der
Einfuhrumsatzsteuer,

2. Sonderumsatzsteuer nach dem Absicherungsgesetz,
3. Geträn esteuer.

VI. Senat

1. Einkommensteuer, soweit es sich handelt um
a) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
b) Sonderausgaben gemäß §§ 10, 10b, 10c

EStG
c) Zusammenveranlagung mit Kindern

(insbesondere § 27 EStG 1963 und vor¬
her),

d) Tarifvorschriften der §§ 32 bis 32c EStG
1951 bis 1975, auch so eit die Zusam¬
menveranlagung von Eheleuten wegen
der Anwendung des Splittingtarifs
streitig ist,

e) Außergewöhnliche Belastungen
2. Lohnsteuer, ausgenommen Nummer 3 beim I. Senat und

Nummer 1 Buchstabe c beim VIII. Senat,

soweit nur
> diese Fragen

streitig sind,


